
STATUIEN BTAURING sT. KoNRAD, zÜRIcH

l. Nome und Silz

ftm*ffi
I ) Unter dem Nomen ,,Blouring Sl. Konrod" besteht ein Verein im Sinne der Art. 60 ff.

Zivilgesetzbuch (ZGB) mit Sitz in Zürich.

2. Zweck
I ) Blouring Sl. Konrod ist eine kotholische Kinder- und Jugendorgonisotion. Der Verein

bietet den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwochsenen in den Pforreien einen Ort
des Zusommenseins und begleitet sie in ihrer gonzheitlichen Entwicklung. Blouring Sl.
Konrod bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwochsenen unobhöngig von ihren
Föhigkeiten und ihrer soziolen, ethnischen oder religiösen Herkunft die Möglichkeit,
Neues zu lernen, ihre Föhigkeiten zu entdecken und sich sportlich zu betötigen.2l Die Arbeit von Blouring Sl. Konrod bosiert ouf einem portizipotiv verfossten Leitbild und
richtet sich noch den dorin entholtenen Grundsötzen, wie:zusommen sein,
miibestimmen, Glouben leben, kreotiv sein und Notur erleben. Dorüber hinous prögen
dem Leitbild zugehörige Holiungspopiere die Kinder- und Jugendoktivitöten von
Bloudng Sl. Konrod.
Als Teilverbondlicher Kinder- und Jugendorbeit werden die Angebote grösstenteils
von Jugendlichen und jungen Erwochsenen selbst vorbereitet und geleitet. Dohinter
steht eine interoktive Pödogogik, die Kinder und Jugendliche in ihrer Selbstöndigkeit
bestörkt sowie ouf Entwicklung und Nochholtigkeit ousgerichtet ist.

3) ln der Regel bilden die Gruppen einer Pforreizusommen eine Schor. Dos Leben von
Jungwocht Blouring spielt sich vorwiegend in diesen Kindergruppen mit Gleicholtrigen
ob. Die Schorleitung und dos restliche Leitungsteom plonen und koordinieren dos
gemeinsome Schorleben, welches jöhrlich zohlreiche Aktivitöten beinholtet.

4) Blouring St. Konrod onerkennt die Ethik-Chorto des Schweizer Sports und orientiert sich
on den dorin entholtenen Prinzipien. Dos bedeutet konkret:

o. Bloudng St. Konrod selzt sich für einen gesunden, souberen, respektvollen,
foiren und erfolgreichen Sport ein. Der Verbond lebt diese Werte vor, indem er
- sowie seine Orgone und Miiglieder- dem Gegenüber mit Respekt
begegnet, tronsporent hondelt und kommuniziert. Blouring St. Konrod
onerkennt die oktuelle <rEthik-Chortol des Schweizer Sports und verbreitet
deren Prinzipien in seinen Mitgliedern.

b. Bloudng Sl. Konrod, die direkten und indirekten Mitgliedsorgonisotionen und
olle in Artikel i Absolz 4 des Ethik-Stotuts des Schweizer Sports genonnten
Personen unterstehen dem Ethik-Stotut. Bloudng St. Konrod sorgt dofür, doss
olle diese Personen, soweit sie Blouring Sl. Konrod ongehören oder
zugerechnet werden können, dos Ethik-Stolut onerkennen und befolgen.c. Mutmossliche Verstösse gegen dos Ethik-Stotut werden von Swiss Sport lntegrity
untersucht. Die Disziplinorkommer des Schweizer Sports ist für die Beurteilung
und Sonktionierung von festgestellten Verstössen gegen dos Ethik-Stotut
zustö ndig. Die Disziplinorkom mer wendet ihre Verf o hrensvorschrifien.
Entscheide der Disziplinorkommer können unter Ausschluss der stootlichen
Gerichte innert 2l Togen ob Erholt des begründeten Entscheids beim Tribunol
Arbitrol du Sport (TAS) in Lousonne ongefochten werden.

3. Mitlel
I ) Zur Verfolgung des Vereinszwecks verfügt Blouring Sl. Konrod über die Beitröge der

Mitglieder, Zuschüsse von stootlichen, kirchlichen und privoten Stellen, Subventionen,
Schenkungen, Vermöchtnisse sowie über Ertröge oller Art.
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2) Die Mitglieder sind einzig zur Bezohlung der festgesetzten Mitgliederbeitröge
verpflichtet; dorüberhinousgehende Verpflichtungen der Mifglieder dem Verein
gegenÜber bestehen nicht. Für die Verbindlichkeiten des Vereins hoftet einzig dos
Vereinsvermögen. Jegliche persönliche Hoflung oder Schuldendeckungspflicht der
Mitglieder wird o usgeschlossen.

4. Milgliedschotl
I ) Der Verein ,,Blouring St. Konrod" ist Mitglied von Jungwocht Blouring Konton Zürich.

5. Mitglieder

I ) Mitglied von Blouring St. Konrod ist, wer den Zweck des Vereins (Zweckortikel)
onerkennt und konform im Bestondes Vezeichnis geführt wird. Die Mitglieder hoben in
der Regel Wohnsitz in Zürich. Ausnohmen sind möglich.

2) Dos Mitgliedschoftsverhöltnis einer notürlichen Person mit Blouring Sl. Konrod
begründet gleichzeitig dos Einzelmitgliedschoftsverhöltnis mit Jungwocht Blouring
Konton Züfich.

3) Blouring Sl. Konrod ist verpflichtet, die in den Stotuten von Jungwocht Blouring
Schweiz festgeholtenen Verpflichtungen, die er zu befolgen hot, ouch ouf seine
Mitglieder zu übertrogen.

6. Beendigung des Mitgliedschotlsverhöllnisses
I ) Die Mitgliedschoft endet bei Tod, Austritt oder Ausschliessung.2l Die Ausschliessung eines Mitglieds konn nur ous wichtigen Gründen erfolgen. Der

Vorstond regelt in einem Reglement die Einzelheiten, wobeider lnholt des
"Reglements Ausschliessung von Mitgliedern von Jungwocht Blouring Schwei/'
sinngemöss zu übernehmen ist. Dos Reglement ist durch den Kontonolverbond bzw.
Regionolverbond zu genehmigen.

3) Wird ein Mitglied von Jungwocht Blouring Schweiz oder dem Kontonolverbond bzw.
Regionolverbond ousgeschlossen, gllt die Ausschliessung ouch für die Mitgliedschoft in
der Schor.

7. Orgone des Vereins
Orgone des Vereins sind:- Die Versommlung der Mitglieder (Vereinsversommlung)
- der Vorstond- dos Leitungsteom- die Revisionsstelle

8. Die Vereinsversommlung
I ) Die Vereinsversommlung erfolgt durch eine Delegiertenversommlung und ist dos

oberste Orgon des Vereins. Delegierte sind sömtliche Personen, welche im oktuellen
Vereinsjohr ols Mitglied des Leitungsteoms geführt werden. Die Ernennung der
Delegierten der Vereinsversommlung erfolgt durch eine siille Wohl beim Eintritt ins
Leitungsteom zu Beginn des Vereinsjohres und gili für die Zeil bis zum Austritt ous dem
Leitungsteom. Die Vereinsmitglieder (bzw. deren gesetzliche Vertreter) können gegen
die Wohl der neuen Delegierten bis 4 Wochen noch dem Eintritt ins Leitungsteom z.H.
des Vorstondes Einwönde geltend mochen. Werden Einwönde erhoben, so erfolgt die
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Wohl durch die Vereinsmitglieder. Zur ordentlichen Wohleines Delegierten ist dos
o bsolute Mehr erforderlich.

2) Die Vereinsversommlung wird vom Vorstond schriftlich mindestens l0 Toge im Vorous
unter Angobe der Troktonden einberufen und findet grundsötzlich im ersten Holbjohr
eines jeden Kolenderjohres stott. Antröge seitens der Mitglieder sind dem Vorstond
rechtzeitig einzureichen.

3) Der Vorstond konn jedezeit eine ousserordentliche Vereinsversommlung einberufen.
Er hot diese ouch einzuberufen, folls dies von einem Fünftel der Mitglieder unter
Angobe des Troktondums verlongt wird.

4) Der ordentlichen Vereinsversommlung stehen insbesondere folgende Kompetenzen
ZU:

- Beschlussfossung über olle Angelegenheiten, welche der Vorstond der
Vereinsverso mmlu ng zur Entscheid ung u nterbreitet- Genehmigung des Protokolls der letzten Vereinsversommlung- Wohldes Vorstondes- Wohldes Prösides (ouf Empfehlung der Pforreileitung)- Wohl der Revisionsstelle- Abnohme des Johresberichtes des Vorstondes- Beschlussfossung betreffend Johresrechnung (Erfolgsrechnung und Bilonz)- Beschlussfossung betreffend Budget- Entlostung der Orgone- Rekurs lnstonz bei Ausschliessungsentscheiden des Vorstonds- Beschlussfossung über Stotutenönderung oder Auflösung des Vereins5) Ein Beschluss der Versommlung kommt mit einfochem Mehrzustonde, d.h. wenn er

mehr Jo- ols Nein-Stimmen ouf sich vereinigt. Hierwerden Stimmentholtungen nicht
mitgezöhlt. Mit onderen Worten erfolgt der Beschluss mit der Mehrheit der
obgegebenen Stimmen.

6) Beschlüsse betreffend Anderung der Stotuten sowie der Auflösung des Vereins
benötigen die obsolute Mehrheit der Stimmen. Dos obsolute Mehr ist erreicht, wenn
von den on der Versommlung onwesenden Stimmberechtigten mehr ols die Hölfte
einem Beschluss zustimmt.

9. Der Vorstond
r) Der Vorstond selzt sich ous mindestens zwei und moximol fünf Mitgliedern zusommen

und wird von der Vereinsversommlung gewöhlt. Er besteht ous Schorleitung, Kossier &
Prösides.
Die Amtsdouer der Vorstondsmitglieder betrögt ein Johr, die Wiederwohlist zulössig.
Ersotzwohlen erfolgen nur im Foll der Unterschreitung der Mindestonzohl der
Vorstondsmitglieder und gelten donn für den Rest einer Amtsdouer.
Der Vorstond führt die loufenden Geschöfte und vertritt den Verein noch oussen. Der
Vorstond konstituiert sich selbst. Er regelt die Zeichnungsberechtigung.
Der Vorsiond trifft sich zu Sitzungen, soweit dies für die Besorgung der onfollenden
Geschöfte notwendig ist. Jedes Vorstondsmitglied hot ein Einberufungsrecht.
Der Vorstond übt seine Tötigkeit im Rohmen der üblichen Aufwendungen im Ehrenomt
ous.
Die Beschlussfossung erfolgt mit einfocher Mehrheit der obgegebenen Slimmen; bei
Stimmengleichheit hot der Pröses den Stichentscheid.
Über die Aufnohme eines Mitglieds in dos Leitungsteoms entscheidet der Vorstond.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

l0.Dos leilunssleom
I ) Dos Leitungsteom setzt sich zusommen ous ollen offiziellen Leiterinnen und Leitern der

Schor sowie dem/der Pröses. Dos Leitungsteom plont und koordiniert dos
gemeinsome Schorleben.

2) Dos Leitungsteom bestimmt die Delegierten für die Kontonolkonferenz.
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1 l. Die Revisionsslelle
r)
2)

Die Revisionsstelle setzt sich ous einer Person oder zwei Personen zusommen.
Die Revision richtet sich noch den Vorgoben des Vorstondes. Vorbeholten bleibt Art.
69b ZGB.
Die Revisionsstelle konn jedezeit Einsicht in die Bücher des Vereins nehmen und
Stichproben in der Buchholtung vornehmen.
Die Revisionsstelle wird jöhrlich gewöhll. Wiederwohlist zulössig.
Die Revisionsstelle erstottet der Vereinsversommlung Bericht. Dieser ist ouch dem
Vorstond von Jungwocht Blouring Konlon Zürich zur Kenntnis zu bringen.

3)

4)
5)

12. Pröses

I ) Der/die Pröses beröt dos Leitungsteom, begleitet die Schor. Als Pröses unterstützt
erlsie dos Leitungsteom beider Gestoltung von spirituellen lmpulsen und der Froge
noch dem religiösen Leben in Jungwocht Blouring.

2) Erlsie pflegf regelmössigen Kontokt mit der Pforreileitung und der Kirchenpflege und
vermittelt bei Bedorf zwischen Jungwocht Blouring, Pforreileiiung, Eltern und
Behörden.

3) Die Amtsdouer des/der Pröses betrögt, sofern nicht onders vereinbort, zwei Johre. Eine
Wiederwohl ist möglich.

13. Ellern
I ) lm gegenseitigen Einverstöndnis etobliert dos Leitungsteom bei Bedorf eine Form der

Eltern-Mitorbeit. Diese konn entweder ols Mitbestimmung (in Form eines Elternrotes)
oder ols Mitorbeit (2.8. für konkrete Projekte wie Loger-Aufbou, Kuchentisch,
Bostelmorkt) ousgestoltet werden.

2) Besteht ein Elternrot, so hot ihn der Vorstond vor wichtigen Entscheidungen
onzuhören. Der Elternrot konstituiert sich selbst, wobei die Bestimmungen dieser
Stouten sochgemöss onzuwenden sind. Dos Leitungsleom hot die Kompetenz, den
Elternrot oufzulösen oder zu sistieren. lm Konfliktfoll sind die beteiligten Porteien
verpflichtet, zuerst eine Lösung ouf dem Wege der Mediotion onzuslreben.

14. Ombudsstelle
I ) Die erste Anloufstelle für sömtliche Streitigkeiten zwischen Blouring St. Konrod und

seinen Mitgliedern ist die Ombudsstelle von Jungwocht Blouring Schweiz. Die
Ombudsstelle ist neutrol und behondelt Anfrogen vertroulich. Sie konn kompetent
informieren und beiStreilfrogen ols unobhöngige Vermittlerin ouftreten. Sie fördert dos
Gespröch zwischen den Porteien und vermittelt Hondlungsoptionen. Dos Verfohren
wird in einem seporoten Reglement von Jungwocht Blouring Schweiz geregelt.

I 5. Slreilerledigung durch Mediolion
I ) Bezüglich sömtlicher Slreitigkeiten, die sich ous der Anwendung dieser Stotuten

ergeben, sind olle der Sotzungshoheit des Verbondes unterstellien Personen
verpflichtet, eine Lösung ouf dem Wege der Mediotion onzustreben. Dos
Mediotionsverfohren inklusive dem Miteinbezug der DOK wird in einem seporoten
Reglement geregelt.
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I 6. Sc hiedsgeric hlsborkeit
I ) Streitigkeiten, welche nicht ouf dem Wege der Mediotion erledigt werden können,

sind, unter Ausschluss der ordentlichen Gerichtsborkeil, einem od hoc-Schiedsgerichl
zu unterbreiten. Ein solches Schiedsgerichtsverfohren richtet sich noch den für den
Konton ZÜrich onwendboren verfohrensrechtlichen Bestimmungen. Zustöndig ist dos
Amt der Gemeinde, wo die Schor ihren Sitz hot.

l T.Vereinsiohr
I ) Dos Vereinsjohr isi identisch mii dem Kolenderjohr.

I 8.Auflösuns des Vereins / Vereinigung
I ) Löst sich Blouring St. Konrod zu Gunsten eines Nochfolgevereins ouf oder vereinigt er

sich mit einem onderen Verein, so geht dos Vereinsvermögen ouf diesen Zeitpunkt hin
ouf den Nochfolgeverein über.

2) Löst sich der Verein ohne Nochfolgeverein ouf, so wird dos Vermögen Jungwocht
Bloudng Konlon Zürich zur getreuen Verwoltung übergeben. Jungwochl Blouring
Konlon Zürich hot es einem spöteren Verein zu übermochen, welcher einen
gleich gelo gerten Zweck verfolgt.

I 9.Slolulen / Genehmigung
1) Diese Stotuten sind im Anschluss on die Gründung von Jungwochl Blouring Konton

Zürich genehmigt worden und entsprechen den Vorgoben der
Deutschschweizerischen Ordinorienkonferenz. Jede Stotutenrevision bedorf der
Genehmigung durch Jungwochl Blouring Konton Zürich. Diese Stotuten sowie jede
Stotutenrevision treten mit Annohme durch die Vereinsversommlung in Kroft.

2) Diese Stofufen ersetzen die Stofuten vom 07.02.2019.

Zürich, den29.02.2O24

a a/ rvti
otto Fohrni

Schorleiterin Schorleiterin
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